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e Die Abhaltung einer General-/Vertreterversammlung far 2020 ist
nach dem GenG erforderlich. Fon 0711 222 13 -2655

e Wir stellen Ihnen alternative Versammlungsformen und unsere Axel Ost@bwgyv-info.de
Unterstltzungsleistungen vor.

e 21.10.2020: Webinar ,,Grundlagen schriftlichen & virtuellen GV* 14. Oktober 2020

e Relevant fir: Vorstand, Aufsichtsrat

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat der Gesetzgeber in Artikel 2 § 3
des Gesetzes Uber MaBhahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-,
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekédmpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie (COVGesMalnG), befristet fur das Jahr 2020, Erleichterun-
gen bei der Durchfihrung der Versammlung (GV/VV) im Jahr 2020 geschaffen.

Mit Information 2020/RW-011,012 und GW-009 haben wir die Auswirkungen des
Gesetzes auf die Feststellung des Jahresabschlusses und die Durchfihrung von

General- und Vertreterversammlungen im Jahr 2020 dargestellt.

Von dieser Mdglichkeit haben einige Genossenschaften Gebrauch gemacht und

virtuelle Generalversammlungen durchgefiihrt. Zahlreiche Genossenschaften ha- HNGEWINN
ben die geplanten Generalversammlungen auf Herbsttermine verschoben. e — T T
Da die Unsicherheit hinsichtlich der Infektionslage weiter andauert, erhalten wir FU‘R ALI_E

wieder zunehmend Anfragen zu alternativen Durchfiihrungsformen der Versamm-
lungen.

Die Genossenschaften

. . GENO-Haus Stuttgart
Verpflichtung zur Abhaltung einer Versammlung Heilbronner StraRe 41
70191 Stuttgart
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Mit der Frage, ob eine Versammlung (GV/VV) im Jahr 2020 abgehalten werden muss und
wie sich die Nichtdurchfihrung in 2020 auswirkt, hat sich der Fachausschuss Rechnungsle-
gung und Prifung (FARP), in dem die genossenschaftlichen Prifungsverbande vertreten
sind, beschaftigt.

Grundsatzlich soll gem&nR § 44 Abs. 2 GenG i.V.m. § 27 Abs. 1 der Mustersatzungen jahrlich
mindestens eine Versammlung (GV/VV) stattfinden, die in den ersten sechs Monaten des
Geschaftsjahres durchzufiihren ist. Im Rahmen dieser Durchfiihrung beschliel3t die Ver-
sammlung (GV/VV) lber die Verwendung des Jahresiiberschusses sowie Uber die Entlas-
tung von Vorstand und Aufsichtsrat (8§ 48 Abs. 1 GenG). Die jahrliche GV/VV ist damit Kern-
bestandteil der genossenschaftlichen Governance und dient der Wahrung der Interessen der
Genossenschaft (8 44 Abs. 2 GenG).

Mit dem COVGesMalRnG wurden Mdglichkeiten zur Durchfiihrung von GV/VV virtuell oder

im schriftlichen Verfahren geschaffen, auch wenn diese in der Satzung nicht vorgesehen
sind. Die 6-Monatsfrist wurde formal nicht aufgehoben.

Die Gesetzesbegriindung fuhrt erganzend aus, dass ,die Versaumung der Sechsmonatsfrist
des § 48 Abs. 1 S. 3 GenG keine Sanktionen zur Folge [hat].*

Der Gesetzgeber beschrankt samtliche Erleichterungen vorerst auf das Kalenderjahr 2020
(8 7 Abs. 3 COVGesMalRnG). Eine Verlangerung auf das Jahr 2021 setzt eine ministerielle
Verordnung voraus (8 8 COVGesMalRnG), die unserer Kenntnis nach derzeit noch beraten
wird. Die Teilnehmer des FARP stimmen darin Uberein, dass der Gesetzgeber vorerst ledig-
lich die Mdglichkeit einer schriftlichen oder elektronischen Beschlussfassung der GV/VV im
Jahr 2020 eroffnet hat. Damit scheidet die Auffassung aus, es lage im freien Ermessen von
Vorstand und Aufsichtsrat die GV/VV fir 2020 entweder in 2020 oder in 2021 durchzufuhren.

Vielmehr besteht unverdndert die Pflicht, so zeitnah wie méglich eine GV/VV durchzufihren.
Die Sorgfaltspflichten verlangen von Vorstand und Aufsichtsrat die intensive Priifung aller
Moglichkeiten zur Durchfuhrung eine GV/VV im Jahr 2020.

Da die technischen und rechtlichen Voraussetzungen fir die Durchfiihrung einer virtuellen
GV/VV (alternativ: einer schriftlichen Beschlussfassung) vorhanden und allgemein verfligbar
sind, sollte die Durchfihrung einer GV/VV im Jahr 2020 regelmalf3ig mdglich sein. Der Ver-
weis auf die genannten Einschrankungen fiir Prasenzveranstaltungen, die sich nach der
MaRgabe der Corona-Verordnung des Landes Baden-Wirttemberg ergeben wird nicht gene-
rell als hinreichender Grund fiir den Verzicht auf die Durchfihrung einer GV/VV im Jahr 2020
angesehen.

Alternative Versammlungsformen

Einen Uberblick und eine Beschreibung aller in der Pandemie-Situation maoglichen Ver-
sammlungsformen, bietet Ihnen der aktuelle Artikel von Herrn Dr. Klasen im Geno-Graph
10/2020 ,General- und Vertreterversammlungen in Zeiten der Pandemie®.

a) Virtuelle General- oder Vertreterversammlung


https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
http://bwgv.intern/bereiche/ba/Freigegebene%20Dokumente/Themen/Übergreifende%20Themen/K-Info%20u.%20Mipo-Einträge/Laufende-Entwürfe%20K-Info/2020-K-000%20Abhaltung%20GV_VV/Geno-Graph_10_2020.pdf
http://bwgv.intern/bereiche/ba/Freigegebene%20Dokumente/Themen/Übergreifende%20Themen/K-Info%20u.%20Mipo-Einträge/Laufende-Entwürfe%20K-Info/2020-K-000%20Abhaltung%20GV_VV/Geno-Graph_10_2020.pdf

Seite 3/3

Zur Durchfuhrung einer virtuellen General-/ oder Vertreterversammlung haben wir Ihnen be-
reits mit Information 2020/RW-014 und GE-011 ein Unterstiitzungsangebot des BWGV zur
Verfligung gestellt. Da die Kapazitaten der Anbieter zum Jahresende endlich sind, bietet
Ihnen erganzend auch die BWGV-Akademie die Mdglichkeit an, Gber ihre Webinar-Software
General- oder Vertreterversammlungen zu organisieren.

b) Schriftliches Verfahren
Das Abhalten einer Versammlung im schriftlichen Verfahren kann sich flir Genossenschaften
anbieten, bei denen eine Prasenzveranstaltung wegen hoher Auflagen nicht geeignet ist und
eine virtuelle Versammlung aus organisatorischen Griinden nicht realisierbar ist.

Sofern Sie die Durchfiihrung lhrer General-/Vertreterversammlung im schriftlichen Verfahren
planen, bietet Ihnen die Donau-lller Bank eG gegen eine Spende an die bankeigene Stiftung
an, ihre Musterdokumente zu beziehen. Fir diese genossenschaftliche Unterstiitzung be-
danken wir uns sehr herzlich bei der Donau-lller Bank eG. Unter der Mitglieder-Nachricht im
Corona Newsfeed finden Sie diese Musterdokumente zum Download in unserem Mitglieder-
portal. Die Donau-lller Bank eG war eine der ersten Banken innerhalb der Mitglieder des
BWGYV, die erfolgreich eine schriftliche Vertreterversammlung durchgefiihrt hat.

Die Musteranschreiben wurden fir eine Vertreterversammlung in Zusammenarbeit mit der
Rechtsberatung des BWGV konzipiert. Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass die
Musterdokumente an die jeweilige genossenschaftsindividuellen Satzungsregelungen
und Gegebenheiten angepasst werden missen. Soweit Sie bei der Finalisierung lhrer
Dokumente rechtliche Begleitung wiinschen, wenden Sie sich bitte an unseren Bereich
Rechtsberatung.

Erganzend bietet Ihnen die BWGV-Akademie ein Webinar ,Grundlagen der schriftlichen und
virtuellen Generalversammlung an®. Hier geht es zur Buchung.

Als Erstansprechpartner zu optionalen Versammlungsformen steht Ihnen Herr Lukas Winkler
(lukas.winkler@bwgv-info.de) zur Verfiigung. Fragen zur rechtlichen Umsetzung richten Sie
bitte direkt an unsere Rechtsberatung (siehe Ansprechpartner Anlagel).

Mit freundlichen GriiRen

Baden-Wirttembergischer Genossenschaftsverband e.V.

Dr. Ansgar Horsthemke Axel Ost
Generalbevollmachtigter WP/StB

Bereichsleiter Prifungsdienstleiter
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https://www.bwgv-akademie.de/programm/11/2020-WD0240
https://www.bwgv-akademie.de/programm/11/2020-WD0240
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